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Agrippinaufer 2-10; exklusives Anwohnerparken 
hier: Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt am 08.11.2018, TOP 5.1.1 

Beschluss: 
 

Zur Verbesserung der Situation für Zufußgehende am Agrippinaufer 2-10 sollen folgende Maßnah-
men ergriffen werden: 
 
1. ) Als Sofortmaßnahmen die Wegnahme von einem Beetabschnitt im Baumkissen neben dem 
Hauseingang Agrippinaufer 2, um den Bürgersteig zu verbreitern. Zudem soll das ehemalige Baum-
kissen im vorderen Bereich zur Maternusstraße auch verkleinert werden. 
  
2.) Das Sichtbarmachen der Tempo 30 Zone in der Einfahrt von der Rheinuferstraße zur Maternus-
straße. 
  
3.) Im Bereich Agrippinaufer 2-10 jeden zweiten Poller durch Rundbogen/Radabstellanlage zu erset-
zen. 
  
4.) Zu prüfen, ob die Laterne im Bereich zur Maternusstraße mittig auf dem Bürgersteig entfernt wer-
den kann. 
  
5.) Zu prüfen, ob im Bereich Agrippinaufer 2-10 ein exklusives Anwohnerparken ohne Bewirtschaf-
tung möglich ist. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 5. 

 
Aufgrund des Beschlusses der Bezirksvertretung Innenstadt vom 08.11.2018 (AN/0870/2018) hat die 
Verwaltung überprüft, ob eine reine Bewohnerreservierung über 24 Stunden möglich ist. 
 
Eine solche Bewohnerreservierung ist an dieser Stelle nicht möglich, da die vorhandenen Parkstände 
tagsüber auch für die Allgemeinheit, u.a. Besucher und Besucherinnen der Technischen Hochschule, 
benötigt werden. 
 
Im Anschluss an die Parkscheinautomatenlaufzeit von 9 – 18 Uhr, d.h. von 18 bis 9 Uhr, ist hingegen 
eine reine Bewohnerreservierung möglich. 
 
Eine entsprechende Anordnung wurde am 19.08.2019 erstellt und wird in Kürze umgesetzt. 
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